
    Schießsportleiter –  

                    Ausbildung 2018 
 

 

 

 

Lehrgangs-Nr.  SPL 01-18 
 

 

Diese Ausbildung beinhaltet das Regelwerk in einzelnen Teilbereichen, rechtliche Grundlagen, praktische Einweisung in die 
Grundanschlagsarten, die erforderlich sind, um das sportliche Schießen in den Vereinen und den übergeordneten Verbänden 
durchführen zu können. Die Ausbildung umfasst ca. 30 Unterrichtsstunden und wird durch eine Prüfung abgeschlossen. 
 
 

 

Termine:  Samstag,  03.11.2018 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr 
       Ort:  SV Arbergen, Hilde-und-Hermann-Brünsweg 2, 28307 Bremen 
 

   Sonntag, 04.11.2018 09:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr 
       Ort:  Burger SV, Grambkermoorer Landstraße 26, 28719 Bremen 

 

   Samstag, 17.11.2018 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr 
      Ort:  Burger SV, Grambkermoorer Landstraße 26, 28719 Bremen 

 

   Sonntag, 18.11.2018 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr  
       Ort:  Burger SV, Grambkermoorer Landstraße 26, 28719 Bremen 
 

   Freitag, 23.11.2018 18:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr (Prüfung) 

        Ort:  SV Lahausen, Am Hauskamp 22, 28844 Weyhe 

 
Meldeschluss: 24. August 2018 

 

 

Lehrgangsgebühr: € 45,00 
 

 Die Lehrgangsgebühr wird mittels Lastschriftverfahren durch den Bremer Schützenbund e.V. 
eingezogen. 

 

Voraussetzung: Mindestalter 18 Jahre, und bestandene Waffensachkunde-Prüfung 
 

Anmeldung: Anmeldungen schriftlich mittels Anmeldeformular an   Bremer Schützenbund e.V. 
Horst Heitmann 

Witzlebenstraße 14 

28327 Bremen 
 

Der Anmeldung sind folgende Unterlagen beizufügen:  
 

 Bescheinigung der Erste Hilfe (9 Stunden, nicht älter als 2 Jahre),  

 Waffensachkunde-Bescheinigung (anerkannter Prüfung eines Landesverbandes)  

 zwei Paßbilder. 
 

Meldeschluss: 13. Oktober 2018 
 

Allgemeines: Die Teilnehmerzahl ist auf max. 30 Personen begrenzt. Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der 
schriftlichen Anmeldungen. 

 

 Um den Lehrgang durchführen zu können, sind mindestens 20 Teilnehmer erforderlich. 
 

 Meldungen die nach dem Meldeschluss eingehen können nur berücksichtigt werden, wenn die max. 
Teilnehmerzahl noch nicht erreicht ist. 

 

 Von jedem Teilnehmer ist die gültige Fassung der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e.V.  
mitzubringen.  

 

 


